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 1 Stadtrat  29.11.2022 Entscheidung  öffentlich     

 

 

 
 
Betreff: 

 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Kinderbetreuung 

der Stadt Emmendingen zum 01.01.2023 

 

 
Zuständigkeit nach Hauptsatzung: 

Gemäß § 9, Ziffer 1.1 sind Angelegenheiten der Kindertagesstätten und 

Schulkindbetreuung im Ausschuss für Kultur und Soziales zu behandeln. Inhaltlich wurde 
die Anpassung der Elternbeiträge im Ausschuss für Kultur und Soziales am 06.10.2022 

vorberaten und im Stadtrat am 18.10.2022 beschlossen. Der formale Beschluss der 
Satzungsänderung soll hiermit im Stadtrat erfolgen. 
 

 
Begründung: öffentlich/nicht-öffentlich: 

Es sind keine berechtigten Interessen Einzelner betroffen, deshalb erfolgt eine 
öffentliche Entscheidung. 
  

 
Beschlussvorschlag: 

Die Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die 
Kinderbetreuung wird gemäß Anlagen 1 und 2 beschlossen.  
 



 
 
 

Drucksache Nr.:0163/22 
 
Seite: 2  

 

 
Sachverhalt/Begründung: 

 

In der Stadtratssitzung vom 26.07.2022 wurde die Anpassung der Elternbeiträge für 
Kindertagesbetreuung (U3, Ü3) zum 01.01.2023 beschlossen. Die Beschlussfassung zur 

Änderungssatzung erfolgte zeitgleich.  
 
In der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Soziales vom 06.10.2022 wurde dann die 

Anpassung der Elternbeiträge für Schulkindbetreuung (Ü6) sowie die Anpassung der 
Essensbeiträge in der städtischen Kindertages- und Schulkindbetreuung ab 01.01.2023 

vorberaten. Die Beschlussfassung erfolgte in der Stadtratssitzung am 18.10.2022. 
 
Die Verwaltung wurde beauftragt die „Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die 

Kinderbetreuung der Stadt Emmendingen“ entsprechend der Beschlüsse anzupassen. 
 

Die Änderungssatzung wird hiermit zur Entscheidung vorgelegt und soll zum 01.01.2023 
in Kraft treten.  
 
Historie: 

 
Bisherige Bürgerbeteiligung, chronologisch: 

 
Vorangegangene Beschlüsse, chronologisch: 

 
22.02.2022 Änderung der Gebührensatzung zur Erhebung von Elternbeiträgen in der 

Kindertagesbetreuung, Geschwisterermäßigung (Vorlage-Nr. 0018/22) 

 
26.07.2022 Turnusgemäße Anpassung der Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung 

zum 01.01.2023 (Vorlage-Nr. 0084/22) 
 
18.10.2022 Anpassung der Elternbeiträge für Schulkindbetreuung und der 

Essensbeiträge in der städtischen Kindertages- und Schulkindbetreuung ab 
01.01.2023 (Vorlage-Nr. 0140/22) 

 
 
Übereinstimmung mit Zielen, Zielkonflikte und Nachhaltigkeit  

(Abgleich mit Ergebnis Perspektivwerkstatt, spezielle Gutachten, Verkehr und 
Klima/Umweltschutz) 

 
Anlagen: 

- Anlage 1: Änderungssatzung, Seite 1  

- Anlage 2: Änderungssatzung, Seite 2, Übersichtstabelle „Elternbeiträge für 
Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Schulkindbetreuung“  

 
 
Finanzen 

Budget (THH & Produktgruppe):                       
Beschluss des KuS/TA/HA/SR vom:                  

ÜPl/APl-Deckung:              
 

http://srvsession1.stvem.net/amtsinfo/vo0050.asp?__kvonr=6112
http://srvsession1.stvem.net/amtsinfo/vo0050.asp?__kvonr=6187
http://srvsession1.stvem.net/amtsinfo/vo0050.asp?__kvonr=7248
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